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Erscheint monatlich

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ein neues Jahr hat begonnen und wir alle beschäftigen uns schon wieder mit den alltäglichen Problemen des neuen Jahres. Ich möchte aber trotzdem den Rückblick
auf das Jahr 2020 vornehmen und das Geschehen trotz großer Widrigkeiten Revue passieren lassen. Hierbei sollen an erster Stelle all die ehrenamtlichen Helfer,
Bürgerinnen und Bürger genannt werden, die sich um Mitmenschen und um die weitere Entwicklung in unserer Gemeinde verdient gemacht haben. Manchmal sind
es Selbstverständlichkeiten, die wir alle hinnehmen, ohne weiter darüber nachzudenken. So denke ich stellvertretend an Frau Bennewitz, die akribisch unsere
Bibliothek führt, oder an die Frauen der Klöppelgruppe, die Betreuerinnen der Tanzmäuse, die  Organisatoren der ASB-Gruppe, des Motorsportclubs Glaubitz e.V.,
des Kulturvereins Glaubitz e.V., des Freundeskreises der Glaubitzer Heimatgeschichte e.V., des SV Einheit Glaubitz e.V., des Vereins für Kunst und Kultur im länd-
lichen Raum Glaubitz e.V., der Sparte Kanupolo des SC Riesa e.V. sowie auch an den Friedensrichter der Gemeinde. Sie alle, als Beispiele genannt, tragen für das
gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde bei. Allen, auch hier nicht Genannten, herzlichen Dank dafür!
Welche Entwicklung wird unsere Gemeinde in dem jetzigen Jahr nehmen? Wo wurden Voraus-
setzungen geschaffen? Ich möchte hier auf einiges eingehen.
Wir haben das Grundstück am Dorfteich 12 in Glaubitz erworben, um einen neuen gemeinsamen
Feuerwehrstandort zu schaffen. Nach Erhalt von Fördermitteln soll das Vorhaben umgesetzt werden.
In Zukunft kann so die Gemeinde finanzielle Mittel sparen und das jetzige Haus in Glaubitz für die
Kindertagesstätte nutzen. Trotz unseres Umbaus in den Jahren 2008 bis 2011 ist unsere Kinder-
tagesstätte zu klein geworden. Dieses Jahr werden die ersten Planungen für ein neues Wohngebiet
angeschoben, so dass auch in Zukunft die Voraussetzungen für mehr Wohnraum geschaffen werden
können. Der Breitbandausbau für noch nicht erschlossene Gebiete wird ebenso vorangetrieben. Die
Bauarbeiten der Deutschen Bahn ab September 2021 werden uns sicher in Atem halten und viele
Belastungen bringen. Die Homepage der Gemeinde Glaubitz ist seit Oktober letzten Jahres wieder im Netz unter www.gemeinde-glaubitz.de zu erreichen. Auch
hier werden wir gern Ihre Hinweise entgegen nehmen und einarbeiten. Dieses Jahr wird der Ort Glaubitz 750 Jahre alt. Das Festkomitee ist intensiv beschäftigt,
die dafür geplanten Tage vom 11. bis 13. Juni 2021 würdig auszugestalten. Unterstützer sind auch hier noch gerne willkommen.
Ich möchte hiermit meine kurzen Aufzählungen beenden, wohlwissend, dass noch vieles ungenannt bleibt. Für all das, was vor uns liegt, bitte ich Sie, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger um Ihre volle Unterstützung zum Wohle der Gemeinde Glaubitz. Dafür bedanke ich mich schon im Voraus bei Ihnen! 
Ich wünsche Ihnen Allen beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und viel Erfolg im Jahr 2021! Ihr Bürgermeister Lutz Thiemig

VVoorrhheerr NNaacchhhheerr

KKii rrcchhggaassssee
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2021
durch öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Glaubitz
Die Gemeindeverwaltung Nünchritz als erfüllende Gemeinde für die Ver-
waltungsgemeinschaft Nünchchritz/Glaubitz teilt mit, dass für das Steuer-
jahr 2021 keine neuen Steuerbescheide versandt werden.
Die Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle Grund-
steuerpflichtigen , die für das Kalenderjahr 2021 die gleiche Grundsteuer
wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2021 gern. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz durch diese
öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 2020
veranlagten Betrag festgesetzt. Die Fäl ligkeiten sind der 15. Februar,
15. Mai, 15. August und der 15. November bzw. für Jahreszahler der
01. Juli. Zu spät eingehende Zahlungen werden mit Mahngebühren, Aus-
lagen und Säumniszuschlä gen belastet.
Die Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung
die Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbescheids.

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Vorjahr vorläufig unverändert. 
GemeindeGlaubitz
Grundsteuer A 310 v. H.
Grundsteuer B 425 v. H.

Sind Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht einge-
treten, erhält der Steuer pflichtige anknüpfend an den Messbescheid des
Finanzamtes Meißen, Grundsteuerstelle, einen ent sprechenden schrift-
lichen Grundsteuerbescheid von der Gemeinde.

Zahlungsaufforderung
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2021 zu den
Fälligkeitsterminen und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schrift-
lichen Grundsteuerbescheid ergeben, auf eines der Bankkonten der Ge-
meindekasse zu überweisen oder einzuzahlen.
Sparkasse Meißen IBAN: DE02 8505 5000 3054 0005 23 

BIC:    SOLADES I MEI
Liegt eine schriftlich erteilte Einzugsermächtigung vor, werden die Beträge
zu den Fälligkeiten von entsprechendem Konto abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach
dieser öffentlichen Bekanntma chung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzule gen bei
der Gemeindeverwaltung Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, 01612
Nünchritz.

Hinweis
Die Einlegung eines Widerspruchs hat keine aufschiebende Wirkung, d. h.
der jeweils fällige Betrag ist trotzdem fristgerecht zu bezahlen.

Allgemeines
Bei Grundstücksverkäufen bleibt der Veräußerer Steuerschuldner bis zum
Ablauf des Jahres in dem der Verkauf stattgefunden hat. Eine Vereinba-
rung im Kaufvertrag über den Steuerübergangstermin hat nur privatrecht-
liche Bedeutung im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber
und hebt die öffentlich-rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht auf.

FÖRDERMITTEL- UND FINANZIERUNGSPRECHTAG

IN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

REGION MEISSEN (WRM) GMBH

Die Sächsische AufbauBank (SAB) bietet am
4. März 2021 im Landkreis Meißen eine individu-
elle Beratung zu den Förderprogrammen des Frei-
staates Sachsen vor Ort an. Der Beratungstag findet in den Räumen der
WRM GmbH, 01662 Meißen, Neugasse 39/40 – 1. Stock von 9:00
bis 16:00 Uhr statt. Sollten aufgrund von Corona keine Vorort-Termine
möglich sein, bieten wir Ihnen gern ein telefonisches Beratungsgespräch
mit der sächsischen AufbauBank an.
Eine Anmeldung für Existenzgründer und Unternehmen ist telefonisch oder
per E-Mail bei der WRM GmbH möglich. Bitte senden Sie uns die ausge-
füllte Vorabinformation, bis spätestens zur Anmeldefrist, an post@wrm-
gmbh.de zu.
Kontaktdaten & Information
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521/47608-0
Anmeldefrist: 1. März 2021
Termin: 4. März 2021
Vorabinformation:  
www.wirtschaftsregion-meissen.de/aktuelles/veranstaltungen.html

BÜRGERINFORMATION

Das Gemeindeamt Glaubitz und das Rathaus Nünchritz sind weiterhin
besetzt aber für den öffentlichen Besucherverkehr geschlossen.
In dringenden Ausnahmefällen können Sie sich telefonisch in den jeweili-
gen Sekretariaten
Glaubitz: 035265/611-30
Hauptamt: 035265/500-11
Bauamt: 035265/500-36
Kämmerei: 035265/500-34
oder an der Türsprechanlage anmelden oder im Vorfeld einen Termin
vereinbaren. Wir bitten Sie aber, vorrangig die Kontaktmöglichkeiten
über Telefon und E-Mail: post.glaubitz@kin-sachsen.de bzw. post@nuen-
chritz.de zu nutzen oder Ihre Anliegen schriftlich per Post bzw. durch Ein-
wurf in den Briefkasten zu übersenden. Dringend erforderliche Leistungen
zum Pass- und Meldewesen werden grundsätzlich nur nach terminlicher
Voranmeldung angeboten. Die Terminvereinbarung mit den Mitarbeiterin-
nen der Meldestelle ist unter Tel. 035265/500-17 oder per E-Mail:
meldeamt@nuenchritz.de möglich.
Bürgerinnen und Bürger müssen beim Betreten der beiden
Verwaltungsgebäude zwingendeineMund-Nase-Bedeckung
tragen. Außerdem muss vor der Wahrnehmung eines Ter-
mins das Formular „Aufnahme personenbezogener Daten
aufgrund der Corona-Pandemie“ ausgefüllt werden, um bei
Bedarf die Infektionskette durch das zuständige Gesund-
heitsamt nachvollziehen zu können. Zu beachten sind auch
die Informationen vor dem Eingang.
Die Sport- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinden Nün-
chritz/Glaubitz bleiben gemäß der SächsCoronaSchVO bis
einschließlich 07.02.2021 geschlossen!
Die aktuellen Informationen sowie Gesetze, Verordnungen
und Allgemeinverfügungen zur Corona-Pandemie, erhalten
Sie u. a. auf folgenden Internetseiten:
• www.coronavirus.sachsen.de
• www.ssg-sachsen.de
• www.kreis-meissen.org/15946.html
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NEU SEIT 11. JANUAR 2021: 
SÄCHSISCHE CORONA-SCHUTZ-VERORDNUNG

Aufgrund der weiter anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen in Sachsen
hat das Sächsische Kabinett am 8. Januar 2021 eine neue Corona-Schutz-
Verordnung beschlossen. Die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und
-präsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin vom 5. Januar 2021 wur-
den dabei berücksichtigt. Die Maßnahmen sollen die Infektionszahlen sen-
ken und die Dynamik der Corona-Pandemie eindämmen. Die neue Verord-
nung gilt vom 11. Januar 2021 bis einschließlich 7. Februar 2021.
Im Wesentlichen gelten die Regelungen der aktuell noch bis zum 10. Ja-
nuar 2021 gültigen Corona-Schutz-Verordnung weiter.

Was wurde neu geregelt?
Unter anderem folgenden Regelungen wurden neu aufgenommen: Es wird
dringend empfohlen, nur zwingend notwendige Fahrten mit Öffentlichen
Verkehrsmitteln wahrzunehmen und die Auslastung von Bussen und Bah-
nen auf ein Minimum zu beschränken. Zudem gilt eine dringende Empfeh-
lung, großzügige Home-Office-Möglichkeiten zu schaffen sowie mobiles
Arbeiten zu ermöglichen. Solarien und Sonnenstudios sind zu schließen.
Ebenso Kantinen und Mensen, soweit die Arbeitsabläufe dies zulassen.
Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung von Speisen und Getränken
zum Verzehr am Arbeitsplatz. 

Verschärfte Kontaktbeschränkungen
Erlaubt sind Treffen von einem Hausstand, in Begleitung des Partners oder
der Partnerin und mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht be-
steht sowie einer Person aus einem weiteren Hausstand. Zulässig ist aber
die wechselseitige, nicht geschäftsmäßige Beaufsichtigung von Kindern
unter 14 Jahren in festen, familiären oder nachbarschaftlichen Betreu-
ungsgemeinschaften – wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen
umfassen. Dies gilt auch für pflegende Angehörige.

Ausgangsbeschränkungen gelten weiter
Kindeswohl gilt nun als triftiger Grund, die Unterkunft zu verlassen. Dies
gilt sowohl für die Ausgangsbeschränkung als auch die Ausgangssperre.
Die 15-Kilometer-Regel gilt in Sachsen unverändert weiter für das Einkau-
fen und die Bewegung an der frischen Luft. 

Schulen, Internate und Kindertagesstätten weiter geschlossen
Die neue Corona-Schutz-Verordnung sieht auch vor, dass Schulen, Schul-
internate und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bis einschließlich
7. Februar 2021 weiter geschlossen bleiben. Einzig die Schülerinnen und
Schüler der Abschlussklassen an Oberschulen, Förderschulen (die nach
Lehrplänen der Oberschule unterrichtet werden), Gymnasien (Jahrgangs-
stufen 11 und 12), Beruflichen Gymnasien (Jahrgangsstufen 12 und 13),
Fachoberschulen, Abendoberschulen, Abendgymnasien (Jahrgangsstufen
11 und 12) und Kollegs (Jahrgangsstufen 11 und 12) können die Schulen
ab dem 18. Januar 2021 wieder besuchen. Der Unterricht wird aus Infek-
tionsschutzgründen in geteilten Klassen stattfinden. Alle übrigen Kinder
und Jugendlichen verbleiben in häuslicher Lernzeit. Für Schülerinnen und
Schüler der Grundschulen und Förderschule (Klassenstufe 1-4) sowie für
Kita- und Hortkinder wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

ZWECKVERBAND ABFALLWIRTSCHAFT OBERES ELBTAL

Müll nicht vergessen! 
Entsorgungstermine für alle Ortsteile der Gemeinde Glaubitz
Restabfall Bioabfall Papier Gelbe Tonne
22.01.2021 19., 26.01.2021 03.02.2021      28.01.2021
05.02.2021 02.02.2021 11.02.2021
Entsorger: REMONDIS, Tel. 03525/529210  
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an oben benannte Firma.

Schließtage im Jahr 2021
Die Wertstoffhöfe in Groptitz und Gröbern sind betriebsbedingt an fol-
genden Tagen geschlossen: 27. Februar, 24. April, 19. Juni und 6. No-
vember. Am 3. März öffnen die Anlagen erst um 13.00 Uhr. Die Ge-

schäftsstelle bleibt an diesem Tag geschlossen. Am 21. August bleibt die
Anlage in Groptitz geschlossen.
24. und 31. Dezember: Die Wertstoffhöfe Groptitz und Gröbern
schließen um 12.00 Uhr. Die Wertstoffhöfe in Großenhain, Meißen, Nos-
sen und Weinböhla sind geschlossen.

Versand der Gebührenbescheide
Der Gebührenbescheid enthält die Abrechnung für das vergangene Jahr
und die Abschlagszahlungen für 2021 mit zwei Fälligkeiten:

Region Riesa-Großenhain: 16. April und 1. Oktober
Die Gebührensatzung sowie eine Gebührenübersicht befinden sich auf
der Internetseite des Verbandes und können auf den Wertstoffhöfen ein-
gesehen werden. Die gebührenfreie Leerung für Bioabfallbehälter wird
jedoch bis Ende 2021 beibehalten.

Entsorgung von Corona-Abfällen und Mund-Nasen-Schutz
Alle Abfälle, die zu Hause von Verdachtsfällen oder erkrankten Patienten
erzeugt wurden, wie Mund-Nasen-Schutz, Taschentücher, Hygieneartikel,
Bioabfälle etc., müssen in der Restmülltonne entsorgt werden. Darunter
fallen auch die Verpackungsabfälle, wie zum Beispiel Joghurtbecher, aus
denen gegessen wurde. Die Abfälle dürfen nicht lose in den Restabfall-
behälter, sondern müssen zuvor in stabile Müllsäcke verpackt und durch
Verknoten oder Zubinden sicher verschlossen werden. Damit soll eine Ge-
fährdung weiterer Nutzer der Restmülltonne und des Personals der Müll-
abfuhr sowie der Entsorgungsanlagen ausgeschlossen werden.
Gebrauchter Mund-Nasenschutz von einem gesunden Menschen kommt
in den Restmüll.
Alle anderen Haushalte trennen bitte die Abfälle wie gewohnt weiter.
Der ZAOE bittet, auch an die Mitmenschen zu denken.

Ohne Mund- und Nasenschutz kein Zutritt
Wertstoffhöfe
Gröbern Mo 8.00-18.00 Uhr, Di-Fr 8.00-16.30 Uhr

Sa 8.00-12.00 Uhr
Groptitz Mo, Fr 13.00-18.00 Uhr, Di-Do 8.00-16.30 Uhr

Sa 8.00-12.00 Uhr
Großenhain, Meißen, Nossen, Weinböhla
Mo, Mi, Fr 13.00-18.00 Uhr, Sa 8.00-12.00 Uhr
Vor dem Besuch bitte das Kontaktformular ausfüllen; zu finden unter
www.zaoe.de/news.

EIN NEUJAHRESBRIEF AN MEINE MITGLIEDER

Meine lieben Vereinsmitglieder,
nun ist es wieder soweit und wir schreiben die nächste Jahreszahl, 2021
nun schon. Es war ein Jahr voller Ereignisse und Dinge, die wir erlebt ha-
ben und die wir ausfallen lassen mussten. Leider konnten wir dieses Jahr
nicht das Osterfeuer, ein Sportfest oder gar die Jahresabschlussfeier zu-
sammen genießen, um uns von einem erlebnisreichen Jahr 2020 zu ver-
abschieden. Doch nicht verzagen: das wird, sofern möglich, in diesem
Jahr nachgeholt und dafür umso schöner.
Ich möchte mich ganz herzlichst bei euch bedanken, für die Wahl ins Amt
und das Vertrauen als Vorstandsvorsitzenden unseres Vereins im Februar
2020. Diesen Schritt zu gehen, mich ins Amt wählen zu lassen, war eine
Entscheidung, die ich nicht leichtfertig, sondern wohlbedacht getroffen ha-
be, wohlwissend, welche Verantwortung und welche Aufgaben auf mich
warten. Es gab manche Momente, in denen ich dachte, ich würde verza-
gen, doch meine Liebe und mein Herzblut für den Verein sind meine Moti-
vation dafür, dass dies genau die richtige Sache für mich ist. 
Wenn wir unser Jahr 2020 Revue passieren lassen, so können wir stolz
darauf sein, was wir alle gemeinsam erreicht haben: Im Januar 2020 ha-
ben wir über das Landratsamt Meißen Fördermittel zum Tausch von 5 neu-
en Fenstern beantragt und diese auch bekommen. Ein großer Meilenstein,
denn dadurch konnten die alten und verwitterten Fenster in Flur und Ver-
einsraum ausgetauscht werden. Weiterhin haben wir einen Mitgliederzu-

Vereine und 
Organisationen
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wachs durch eine komplett neue Sportgruppe verzeichnen können, unsere
Ladies- & Gentlemen-Group, die sich an Senioren ab 65 Jahren richtet.
Unser wundervolles Vereinsgebäude wurde ebenso umfangreichen Reno-
vierungs- und Umbauarbeiten unterzogen, um es sowohl für euch Mitglie-
der als auch Außenstehende ansehnlicher, einladender und attraktiver zu
machen. Das wichtigste kommt aber natürlich am Schluss: Nach viel büro-
kratischer Arbeit sind wir nun ab 01.01.2021 wieder gemeinnützig. Da-
mit steht uns nun ein breites Spektrum an Fördermitteln zum Beantragen so-
wie das Empfangen wohltuender und wohltätiger Spenden für den Verein
zur Verfügung.
Einen persönlichen und vor allem großen Dank spreche ich an meine bei-
den Mitvorstandsmitglieder Heike L. (Vizepräsidentin) und Annelie H.
(Schatzmeisterin) aus. So manches Mal mussten sie sich vermutlich mei-
netwegen ihre Haare raufen, weil ich hier noch etwas hatte und da noch
etwas hatte. Doch ohne ihre Unterstützung und ihr Zutun wäre ich nicht so
ein guter Vereinsvorsitzender. Ich freue mich noch auf die nächsten 3 Jah-
re Amtszeit gemeinsam an eurer Seite.
Weiterhin bedanke ich herzlichst meinen Übungsleitern Sieglinde M., Hei-
ke L. und Yvonne D.. Ohne euch wäre unser wöchentlicher Trainingsbe-
trieb nicht möglich. Ich gebe große Stücke auf euch und habe großes Ver-
trauen in eure Arbeit mit unseren Mitgliedern. Eure Sportkurse erfüllen un-
ser Haus mit Leben und Freude. Besonderen Dank auch an Yvonne, die
sich dazu bereit erklärt hat Übungsleiterin, durch die wachsende Anfrage
innerhalb der neuen Sportgruppe, zu sein. Ich danke auch dir, Sieglinde,
dass du, zusätzlich zu deiner Übungsleitertätigkeit, bereits seit vielen Jah-
ren allein die Verantwortung für die Vermietungen im Haus übernimmst. 
Der Dank an unseren Rückenschul-Guru Sebastian I. darf dabei natürlich
auch nicht fehlen. Seit September letzten Jahres bieten wir im Vereinshaus
nun auch Rückenschulen mit unserem eigenen Konzept nach BdR an. Bei
Sebastian, der ausgebildeter Physiotherapeut und Lehrer ist, sind wir damit
perfekt ausgestattet und in den besten Händen. Ich selbst habe an der
Rückenschule teilgenommen und eine Veränderung am Rücken gespürt.
Als Erzieher muss man wohl niemandem erzählen, dass da Rückenproble-
me vorprogrammiert sind . Zumal ich dazu sagen muss, dass es weniger ei-
ne Schule denn mehr eine muntere Runde, bei der man auch öfter mal et-
was lachen konnte, war. Ich werde mich definitiv wieder anmelden, wann
genau ist noch unklar, da leider niemand weiß wie sich die COVID-19-La-
ge weiterentwickelt, doch die Termine werden rechtzeitig und zeitnahe be-
kanntgegeben.
Zusätzlich zu den Mitgliedern, Übungsleitern und Vorstandsmitgliedern
möchte ich auch einigen Außenstehenden für ihre Sach- und Arbeitsleis-
tungsspenden danken. Viele Dinge konnten in unserem Vereinshaushalt
dadurch ergänzt oder ersetzt werden. In ganz besonderem Maße danke
ich hierbei unserem Vereinsfreund und Ehrenmitglied Frank M., ohne des-
sen Zutun, Arbeitsleistung und Freizeitopferung in diesem Jahr so manches
Vorhaben nicht so zeitnah hätte umgesetzt werden können. Wir als Verein
und auch wir als Vorstand danken dir von ganzem Herzen für deinen Ein-
satz, dein Engagement, deinen Rat und deine Tat sowie deine stets ange-
botene Hilfe.
Ich wünsche euch allen ein gesundes und frohes neues Jahr im Kreise eu-
rer Liebsten und ich freue mich auch schon drauf, wieder gemeinsam mit
euch die Vereinstätigkeit aufzunehmen und Sport in den verschiedenen
Gruppen zu treiben. 
Lasst mich abschließend noch einmal einen Dank an euch alle richten:
Danke, dass wir so ein toller Verein sind!

Mit den liebsten und sportlichsten Grüßen

Euer Kevin
Vereinsvorsitzender

PS.: Auch fürs neue Jahr nehmen wir gern Anmeldungen für die einzelnen
Sportkurse entgegen. Hier noch einmal eine Auflistung der einzelnen
Kurse:

Kurs 1
WANN? Dienstags, 19:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr
WAS? Stepp-Aerobic inkl. Bauch-Beine-Po
WO? Sportraum, Erdgeschoss

Kurs 2
WANN? Donnerstags, 17:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr
WAS? Ladies- & Gentlemen-Group ab 65 Jahren
WO? Sportraum, Erdgeschoss

Kurs 3
WANN? Donnerstags, 19:00 Uhr bis ca. 22:30 Uhr
WAS? Line Dance
WO? Vereinsraum oder Saal (Winter/Sommer), 1. Obergeschoss

Unsere Vereinswebseite:
https://weissiger-turnverein-1998-e-v.jimdosite.com

Unsere Vereinsadresse:
Weißiger Turnverein 1998 e.V.
Nünchritzer Straße 7
01612 Nünchritz OT Weißig
(ehem. Gasthof direkt an der Hauptstraße)

HANDBUCH BLÜHENDE GRÜNFLÄCHEN FERTIGGESTELLT

Mit Beginn des Jahres 2019 startete in der Region Elbe-Röder-Dreieck ein
Projekt unter dem Titel „Blühende Grünflächen“. Die Projektinitiatoren und
Beteiligten hatten es sich dabei zum Ziel gesetzt, verschiedenste kommu-
nale Grünflächen zu arten- und blütenreichen Flächen umzubauen. Im Ver-
lauf des Projektes wurden in 6 Kommunen insgesamt 16 Demonstrations-
flächen angelegt. 
Mit dem gerade fertiggestellten Handbuch „Naturnahe kommunale
Blühende Grünflächen“ werden nun die gewonnenen Erkenntnisse und Er-
fahrungen aus dem Projekt weitergegeben und für Nachahmer praktisch
anwendbar gemacht. Damit bietet das Handbuch ein sehr gutes Hand-
werkszeug für die Anlage und Pflege von naturnahen Blühflächen in unse-
ren Dörfern und Städten und ist ein Anstoß für weitere Kommunen, Unter-
nehmen und Grundstückseigentümer, über mehr Naturnähe und Natür-
lichkeit auf ihren Flächen nachzudenken.
Download unter www.elbe-roeder.de/aktuelles oder kostenfreie Bestel-
lung als Broschüre beim Elbe-Röder-Dreieck e.V. unter Tel. 035265/
51270 bzw. Mail: rm@elbe-roeder.de.

VEREINIGTE EVANGELISCH-LUTHERISCHE

CHRISTUSKIRCHGEMEINDE ZEITHAIN
Kirchgasse 5 · 01612 Glaubitz 
Tel. 035265 54271 · Fax 035265 64214

Sonntag, 17.01.2021
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, Pfr. Scheiter
10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, Pfr. Scheiter

Sonntag, 24.01.2021
9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Glaubitz, Pfr. Scheiter
10.30 Uhr Gottesdienst in Zschaiten,Pfr. Scheiter

Sonntag, 31.01.2021
9.00 Uhr Gottesdienst in Glaubitz, C. Wendisch
10.30 Uhr Gottesdienst in Nünchritz, C. Wendisch

Alle geplanten Veranstaltungen und Termine finden unter Be-
achtung der jeweils gültigen Corona-Regeln statt! Bitte infor-
mieren Sie sich ggf. bei den Leitern oder im Pfarramt, ob die
Termine stattfinden. 
Alle Termine für Kreise und Gruppen veröffentlichen wir un-
ter Vorbehalt.

Mitteilungen 
der Kirche
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Begegnungsstätte Nünchritz
Glaubitzer Straße 20, 

gegenüber Wacker-Sporthalle

Gebetskreis Nünchritz: wöchentlich montags,
10-11 Uhr, bei Pred. Seifert, Am Südhang 3

Basteltreff:Montag, 18.1., 19 Uhr, Fr. Schneider

Bibelgespräch: Dienstag, 19.1., 19 Uhr, Pred. Sei-
fert und Pfr. Scheiter

Frauenkreis Begegnungsstätte Nünchritz:
Donnerstag, 21.1., 14.30 Uhr, Fr. Leber

Frühstückstreff: wöchentlich donnerstags, 9.30-
11 Uhr

Soziale Beratung: Um telefonische Anmeldung
wird gebeten! Fr. Riedel, Tel. 03525 734319

Spielenachmittag: Freitag, 29.1., 17 Uhr, Frau
Riedel

Musikalische Kreise

Posaunenchor Glaubitz: donnerstags, 19.30 Uhr,
Gemeindehaus, Herr Burkhardt, Tel. 035265 54195

Kurrende Glaubitz: Jeden 1. und 3. Sonnabend im
Monat, 9.30-10.15 Uhr, Gemeindehaus Glaubitz

Singkreis Glaubitz: mittwochs, 19.30 Uhr, Ge-
meindehaus, Frau Giegold, Tel. 0173 1615979

Singkreis Zschaiten: donnerstags, 19 Uhr, Kirche
Zschaiten, CL-Raum, Fr. Giegold, Tel. 0173 1615979

Kirchgemeinde Glaubitz
Angebote für Jung und Alt

Hauskreis Glaubitz: montags, 19.30 Uhr, Info bei
G. Schönfelder und J. Broschwitz, Tel. 03526554238

Junge Gemeinde: jeden Freitag 18.30 Uhr im
Pfarrhaus Glaubitz, mit Uta und Thomas 

Christenlehre: mittwochs, 16.30 Uhr, im Pfarrhaus
Glaubitz, mit Gem.-Päd. L. Müller 

Konfirmandenzeit: Sonnabend, 16. Januar 2021,
10-15 Uhr, Konfitag in Glaubitz, Thema: Taufe

Volkssolidarität
Pflegedienst Nünchritz gGmbH

- Häusliche Krankenpflege
- Verhinderungspflege bei Urlaub oder Krankheit
der Pflegeperson
- Beratungsbesuche nach SGB XI
- Hauswirtschaftliche Versorgung

01612 Nünchritz · Glaubitzer Str. 12a · Tel. 035265/56770

Weitere Leistungen:
- Volkssolidarität Schlossresidenz Glaubitz gGmbH
Tel. 035265/649711
- Volkssolidarität Seniorenresidenz Merschwitz gGmbH
Tel. 035267/53626
- „Essen auf Rädern”
Tel. 035265/649712

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
• Notruf 112

• Krankentransport 0351/19222

• Brandmeldeanlagen 0351/19296

• Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

• Allgemeine Einwahl 0351/501210

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
(sonnabends und sonntags, 9.00-11.00 Uhr)

16./17.01. Praxis Dr. med. dent. Heike Nickol, 
Mittelstraße 1a, 01594 Hirschstein, 
Tel. 035266/82409

Der Bereitschaftsdienst für weitere Tage lag bei Redakti-
onsschluss noch nicht vor. Weitere Informationen unter
www.zahnaerzte-in-sachsen.de.
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Privates Bestattungshaus

Wir sind für Sie jederzeit zu erreichen, rufen Sie uns
an, wenn unsere Dienste benötigt werden. Nach Ab-
sprache kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.

Nur Fachbetriebe führen dieses Zeichen

Inh. Jörg Wagenhaus
Glaubitz, Bahnhofstraße 79
Tag & Nacht Tel. (035265) 56834
Gröditz, Marktstraße 33 (Ecke Repp. Str.)
Tag & Nacht Tel. (035263) 31240

• Rohbau • Neubau • Trockenbau
• Putzarbeiten • Maurer- und Pflasterarbeiten

Höfer-Bau
Eingetragener Meisterbetrieb

01612 Glaubitz · Langenberger Straße 40
Telefon 035265/64840 · Funk 0174/9778406
Fax 035265/64841

Inserieren Sie im Mitteilungsblatt Glaubitz – denn Werbung bringt Erfolg!


